
 
 

 
 

 

Allgemeine Zuwendungsbestätigung 
 
 
Wir sind wegen Förderung der Entwicklungshilfe durch  Freistellungsbescheid 
des Finanzamtes Ibbenbüren, StNr. 327/5957/0642 vom 03.06.2009 als 
besonders förderungswürdig anerkannt worden. 
 
Es wird bestätigt, dass die Zuwendung nur zur Förderung der Entwicklungshilfe 
im Sinne der Anlage 1 zu § 48 Abs. 2 Einkommensteuerdurchführungsverord-
nung Abschnitt A Nr. 12 verwendet wird. 

 
Auch im Namen der Hilfeempfänger in Malawi bedanken wir uns herzlich für 

Ihre Spende. 
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